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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen soll durch die
Verankerung eines Zeugnis- und Editionsverweigerungsrechts in der
Zivilprozessordnung gestärkt werden. Die RK-NR gab einer entsprechenden
parlamentarischen Inititative Markwalder (fdp, BE) im Herbst 2015 Folge; ihre
Schwesterkommission stimmte diesem Entscheid jedoch nicht zu. Sie erachtete die
parlamentarische Initiative als das falsche Instrument für das Anliegen und stimmte
stattdessen einem Kommissionspostulat (Po. 16.3263) zu, demzufolge der Bundesrat
zuerst mögliche Lösungen aufzeigen soll. Das Postulat wurde im Sommer 2016 vom
Ständerat überwiesen. Betreffend die parlamentarische Initiative hielt der Nationalrat
auf Antrag seiner Kommission am Folge Geben fest, da von einem neuen Bericht in
dieser Frage keine neuen Erkenntnisse zu erwarten seien. Im Oktober 2016 schloss sich
die RK-SR dem an und gab der Initiative Folge. Mit dieser Anpassung der ZPO soll vor
allem ein Wettbewerbsnachteil für schweizerische Unternehmen ausgeräumt werden.
So konnten Schweizer Unternehmen bisher beispielsweise von US-amerikanischen
Gerichten dazu verpflichtet werden, die Korrespondenz ihrer Unternehmensjuristen
offenzulegen, während dies bei Unternehmen aus Staaten, die eine solche Regelung
kennen, nicht möglich ist. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2016
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2018 verlängerte der Nationalrat auf Antrag seiner
Rechtskommission die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Markwalder
(fdp, BE) zum Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen um
zwei Jahre. Die Kommission hatte ihren Antrag damit begründet, dass das Anliegen der
Initiative weiterhin berechtigt sei, man aber der bevorstehenden Revision der
Zivilprozessordnung nicht mit einer solchen punktuellen Änderung vorgreifen solle. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Die Differenzbereinigung beim ersten Teil der Erbrechtsrevision zur Erweiterung der
Verfügungsfreiheit drehte sich um die Grundsatzfrage, wie bei einem vorliegenden
Ehevertrag, der dem überlebenden Ehepartner mehr als die Hälfte des während der Ehe
errungenen Vermögens zuspricht, die Pflichtteile für das Erbe der gemeinsamen Kinder
berechnet werden. Konkret ging es darum, ob diese sogenannte überhälftige
Vorschlagszuweisung zur Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen Kinder
mitberücksichtigt wird oder nicht. Durch den Einbezug der überhälftigen
Vorschlagszuweisung in die Berechnung fallen die Pflichtteile der Kinder höher aus, als
wenn nur der Teil des Vermögens, der nicht durch den Ehevertrag dem überlebenden
Ehepartner zugewiesen wird – im Falle der Maximalbegünstigung des Ehepartners also
nur noch das Eigengut der verstorbenen Person – als Berechnungsgrundlage für die
Pflichtteile dient.
Der bestehende Gesetzestext regelte diese Frage nicht eindeutig. Infolgedessen zeigte
sich die juristische Lehre zwischen den zwei Auslegungen gespalten und es gab bislang
auch keine wegweisenden Urteile, die den Streitpunkt geklärt hätten. Der Bundesrat
hatte im Entwurf deshalb eine neue Regelung vorgeschlagen, um die Frage eindeutig zu
klären und die Rechtsunsicherheit zu beenden. Der Nationalrat war als Zweitrat mit der
Lösung des Bundesrates jedoch nicht einverstanden gewesen und hatte die
einschlägigen Bestimmungen aus der Vorlage gestrichen.
Alles beim Alten zu belassen war für die RK-SR aber keine sinnvolle Lösung. Sie
betrachtete es als Aufgabe des Gesetzgebers, eine Entscheidung für eine der beiden
denkbaren Auslegungen zu fällen und nicht einfach zu warten, «bis eines Tages das
Bundesgericht entscheidet», so Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im
Ratsplenum. Der Ständerat, der in der Wintersession 2020 die Differenzbereinigung
begann, folgte stillschweigend seiner Kommission und beschloss, inhaltlich beim
Bundesrat zu bleiben und die Streitfrage zugunsten der gemeinsamen Kinder zu
entscheiden. Dies sei «inhaltlich naheliegender», erklärte Caroni, weil der überlebende
Ehepartner im Falle einer zusätzlichen Begünstigung durch einen Ehevertrag ohnehin
den «Löwenanteil» am Erbe erhalte, womit der Zusatzgewinn für ihn relativ gesehen
kleiner wäre als für die Kinder.
So einig wie die ständerätliche, so zerstritten zeigte sich die nationalrätliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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Rechtskommission in dieser Frage. Während die Kommissionsmehrheit beantragte, das
Konzept des Bundesrates und des Ständerates zu übernehmen, wollte eine starke
bürgerliche Minderheit an der Streichung der Bestimmungen festhalten und somit beim
geltenden Recht bleiben. Ihrer Ansicht nach widerspreche die vorgeschlagene Lösung
dem weit verbreiteten Rechtsempfinden und der überwiegenden Rechtspraxis in der
Deutschschweiz; nur in der lateinischen Schweiz werde eher der Auslegung von
Bundesrat und Ständerat gefolgt, die den Kindern höhere Anteile zurechnet, erklärte
Minderheitsvertreterin Christa Markwalder (fdp, BE) im Nationalrat. Primäres Ziel müsse
es gemäss der Minderheit sein, den Lebensstandard des überlebenden Ehepartners zu
sichern, und nicht, die Pflichtteile der gemeinsamen Kinder zu schützen. Zudem wäre
die Korrektur zum jetzigen Zeitpunkt übereilt, weil die Frage noch nicht in aller Tiefe
diskutiert worden und auch nicht Teil des Vernehmlassungsentwurfs gewesen sei,
führte Markwalder weiter aus. Im Unterschied zu ihrer Schwesterkommission war die
RK-NR überdies mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass es für die neue Regelung
einer Übergangsbestimmung bedürfe, damit bestehende Erbverträge und Testamente,
die in einem falschen Verständnis aufgesetzt worden waren, nicht nachträglich
geändert werden müssten, um ihre Wirkung wie beabsichtigt zu entfalten. Sie schlug
also vor, dass die neue Auslegung erst für Verträge gelten soll, die nach Inkrafttreten der
Revision abgeschlossen werden. Gegen diese Lösung sprach sich jedoch neben einer
Minderheit Flach (glp, AG) auch Justizministerin Karin Keller-Sutter aus, weil mit den
klärenden Bestimmungen kein neues Recht geschaffen, sondern nur eine
Rechtsunsicherheit beseitigt werde. Mit 106 zu 80 bzw. 109 zu 77 Stimmen folgte der
Nationalrat in beiden Punkten seiner Kommissionsmehrheit, womit er sowohl die
Klärung der Auslegungsdifferenz gemäss Bundesrat und Ständerat als auch die neu
hervorgebrachten Übergangsbestimmungen ins Gesetz schrieb. 
Die RK-SR war von der Übergangslösung so wenig begeistert, dass sie daraufhin
inhaltlich in der Auslegungsfrage eine komplette Kehrtwende vollzog: Sie schlug ihrem
Rat neu vor, die überhälftige Vorschlagszuweisung bei der Berechnung der Pflichtteile
für die gemeinsamen Kinder nicht zu berücksichtigen. Das Wichtigste sei es, die Frage
im Gesetz zu klären, und zwar mit einer einzigen Regel, die für alle Testamente gelte,
erläuterte Kommissionssprecher Andrea Caroni. Unterschiedliche Regelungen für
bestehende und zukünftige Verträge führten zu noch mehr Unklarheit als jetzt schon
bestehe, weil ein Testament unter Umständen erst siebzig Jahre nach dem Aufsetzen –
und damit vielleicht nach einigen weiteren Erbrechtsrevisionen – seine Wirkung
entfalte. Um diese «siebzigjährigen Übergangsproblematiken» zu vermeiden, habe sich
die Kommission inhaltlich also der vom Nationalrat favorisierten Auslegung
angeschlossen, so Caroni. Obwohl der Bundesrat ursprünglich die andere Lösung
vorgeschlagen hatte, sicherte auch Bundesrätin Keller-Sutter dem Kommissionsantrag
ihre Unterstützung zu. Wichtig sei, dass Rechtssicherheit geschaffen werde; in welche
inhaltliche Richtung der Meinungsstreit aufgehoben werde, erachtete sie als sekundär.
Die Kantonskammer stimmte dem Antrag folglich stillschweigend zu.
Daraufhin zeigte sich RK-Sprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) im Nationalrat erfreut, stolz
und etwas belustigt über die «Volte» des Ständerats: Der Beschluss des Nationalrats zur
Einführung der Übergangsbestimmung habe sich insofern gelohnt, als es nur unter
diesem Druck gelungen sei, «den Ständerat dazu zu bringen, dass er das 180-grädige
Gegenteil von dem beschliesst, woran er zuvor während Monaten festgehalten hatte».
Auf Antrag seiner einstimmigen Kommission schloss sich der Nationalrat
stillschweigend dem nun vorliegenden Konzept an und bereinigte die Differenz.
In den Schlussabstimmungen lehnte schliesslich nur ein Grossteil der SVP-Fraktion, die
anfänglich gar nicht auf die Vorlage hatte eintreten wollen, den Entwurf ab. So wurde er
im Nationalrat mit 146 zu 46 Stimmen bei 3 Enthaltungen und im Ständerat mit 36 zu 5
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. 3

Stillschweigend verlängerte der Nationalrat in der Wintersession 2020 die
Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Markwalder (fdp, BE) betreffend
den Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen um weitere
zwei Jahre. Er folgte damit dem Antrag seiner Rechtskommission, die zunächst die
parlamentarische Beratung der ZPO-Revision abwarten wollte, weil der Bundesrat das
Anliegen der parlamentarischen Initiative in den entsprechenden Entwurf
aufgenommen hatte. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

1) AB NR, 2016, S. 1495; AB SR, 2016, S. 542 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 23.06.2016; Medienmitteilung RK-SR vom
22.03.2016
2) AB NR, 2018, S. 1727; Kommissionsbericht RK-NR vom 31.8.18
3) AB NR, 2020, S. 2313 ff.; AB NR, 2020, S. 2583 f.; AB NR, 2020, S. 2727; AB SR, 2020, S. 1116 f.; AB SR, 2020, S. 1300 f.; AB
SR, 2020, S. 1437; BBl, 2020, S. 9923 ff.
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4) AB NR, 2020, S. 2685; Kommissionsbericht RK-NR vom 9.10.20
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